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1. EINLEITUNG

1.1 GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Festlegung NE 11 wurde auf der Basis der
SVDB—Vorschrift 1975 (siehe Ziffer 1.3 *NE 11*) für Rohr—
leitungssysteme der Sicherheitsklasse 3 in Kernkraftwerken
aufgestellt.

Sie wird für die
durch die anderen Festlegungen der Nuklearabteilung (soweit
anwendbar) ergänzt, angepasst oder geändert. Dabei ist im
allgemeinen in der NE 11 definiert, welche ~estimmungen der
SVDB—Vorschrift betroffen sind. Sollten sich trotzdem Dif
ferenzen ergeben, so gelten die rengeren Bestimmungen.

Bei den
ist es Sache des Bestellers, die in den anderen NE—Festle
gungen geregelten Belange in angemessener und sinnvoller
Weise zu spezifizieren (KomponentenauslegungsspezifikatiorjJ.

Die Festlegung NE 11 gilt für Rohrleitungssysteme inklusive
Armaturen und Pumpen in Kernkraftwerken, Sicherheitsklasse 3,
unterschiedliche seismische Klassen, insbesondere 1 und 2,
mit folgenden Parametern:

Material: vorwiegend Stahl, daneben auch Buntmetalle,
Aluminium, andere Werkstoffe auf Vereinbarung

0 ÷ unbegrenzt

DrUcke: 0 + 350 bar

I!w2~r~tyr!o! —10 + 350° 0

1,2 VERBINDLICHKEIT

Innerhalb der Sicherheitsklasse 3 ist nach den Bestimmungen
der~ zwischen abnahmepflichtigen und
nicht abnahmepflichtigen Leitungen zu unterscheiden.

Abweichend von SVDB—101 Abschnitt 1 und SVDB-102 ist die
Verbindlichkeit dieser Festlegung für die abnahme2-Flichtigen
Systeme gegeben durch den vorn Bund an den SVDB übertragenen
Prüfauftrag.
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1~3 ANZUWENDENDE BAUVORSCHRLFT FÜR WERKSTOFF,

BERECHNUNG UND AUSFÜHRUNG

Grundsätzlich gelten die “VOtSChri~Ften des Schweizerischem

~Diese werden im folgenden mit
SVDB—Vorschrift, resp. SVOS-Vorschrjft 1975 bezeichnet. Bei
Bezugnahme auf einzelne Vorschriften erfolgt dies in der
Form: SVDB-ID1.

Die SVDB-Vorschrift 1975 kann in deutsch oder französisch
beim

SVDB-Kesselinspektorat
Plattenstr. 77

8032 Zürich

Tel. -9-1/-4+4ß~ 05

bezogen werden.

Die NE—Festlegungen sind direkt bei der Nuklearabteilung
erhältlich.

1.11 ZEICHENERKLÄRUNG

Bei Bezugnahme auf einzelne Ziffern einer SVDB—Vorschrift
resp. einer NE—Festlegung ist, soweit es zur besseren Ver
ständlichkeit angebracht erschien, die jeweilige Vorschrift
bzw. Festlegung in Sternchen gesetzt, z.B.: Ziffer 1.3
*SVDB_201 *

1,5. OBJEKTKATEGQRIE

Bei der Anwendung der SVDB—Vorschrjften für Rohrleitungen,
Armaturenund Pumpen sind die Sestirnrnungenfüi-O5~aktk~t9_
gor‘ie2 geh,äss SVDB—104 zu beachten.

KOMPONENTENGENEHMIGUNGSVERFAHREN

Die Bestimmungen der Vorschrift SVDB—1D7 werden vollumfäng
lich durch die SVDB-Nuklear-Festlegungen, vorab die NE 2,
ersetzt.

Bei nicht abnahmepflichti.gen Komponenten ist kein SVDB—
Komponentengenehmigungsverf~hr9n durchzuführen.
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2. WERKSTOFFE

Die Bestimmungen der
sind, mit Ausnahme der nachfolgenden Aenderungen, zu be
achten:

2.1 WERKSTOFFNACHWEISE

Von der Vorschrift SVDB—201 werden die Ziffern 1.3 und 4.3
sowie die Fussnote 2) zu Tabelle 201 3 durch die Bestim
mungen der NE—Festlegungen, insbesondere der NE6und NE 11,
ersetzt. ~— ~tE~~i%?4~) ~ ~ E€44

2,2 ALLGEMEINE ZUSATZFQRDERUNGEN

2.2,1 Unberuhigte Stähle

Entgegen den Festlegungen in einzelnen SVDB—Vorschriften
(z.B. SVDB—203, 205) sind

9bt~yg!~!~u.

2.2,2 Warmzugversuche

Bei y2_L1~o° ist pro Kaltzugprobe
eine Warmzugprobe verlangt) wenn:

- in der Verbindlichen Liefernorm keine Warmstreckgrenze
gerantiört wird

- oder in den Tabellsn der~St‘DB-Vorschriftteine Werte
für die Warmstreckgrenzeenthalt~n sind.

2.3 SPEZIELLE ZUSATZBESTIMMUNGEN

2.3.1 SVOB—Vorschrift 203

a) Neben dem unberuhigten Stahl USt 37—2 (siehe Ziffer 2.2.1
*NE 11*) ist euch die Qualität H III zu streichen.

b) Für folgende Stähle erachten wir die Bedingungen von
Ziffer 3.1 *SVDB_203* als erfüllt:

13 CrMo 44 DIN 17 155

10 CrNo 910 DIN 17 175, Abnahme analog DIN 17 155

St 42.3 DIN 17 100
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c) Für folgende unter b) aufgeführte Qualitäten genügen
Werksabnahmezeugnisse gemäss SVDB—202:

13 CrMo 44 für System ÷ NW ~ 150 (6“)

10 CrNo 910 für System ÷ NW ~ 150 (6“)

St 42.3 für System 4- NW ~ 150 ES“)

2.3.2 SVDB-Vorschrift 204

a) Für folgende Stähle erachten wit die Bedingungen
von Ziffer 3.1 *SVDB_204* als erfü~llt:

13 Cr[lo 44 nach DIN 17 175

10 Crilo 910 nach DIN 17 175

b) Für folgende unter a) aufgeführte Qualitäten genügen
in Abweichung von Ziffer 3.2 *SVDB_204* Werksabnahme—
Zeugnisse:

13 CrMo 44 f~irSysternt NW ~ 150 (6“)

10 CrMo 910 -Für System + NW ~ 150 (6“)

c) Ziffer 4.3 *SVDB_204$ entfällt.

2.3.3 SVDB-Vorschrift 205

a) Die unberuhigten Qualitäten U RoSt 34—2, 37-2 und
42—2 können nicht verwendet wsrden (siehe Ziffer
2,2.1 *NE 11*)

b) Ziffer 4.3 *SVDB—2D5* entfällt.

2.3,4 SVDB-Vorschrift 206

a) Für folgende Qualitäten erachten wir die Bedingungen
von Ziffer 3.1 *SVDB_206* als erfüllt:

O 22.8 nach Vd TUeV 350—73

o 22.3 nach Vd TUeV 364—74

19 Nn 6 nach Vd TUeV 12-308

b) Für folgende unter a) aufgeführte Stähle genügen in
Abweichung von Ziffer 3.2 *SVDB..206* W~rksabnahme—
Zeugnisse:

O 22.8

O 22.3

19 Nn 6 -

.7.
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c) Ziffer 5.2 *SVOB_206s wird für Material gemäss NE 8
Ziffer 2.la durch folgende Bestimmung ersetzt:

Pro Schmelze, Abmessung und Wärmebehandlungs
los ist ein Probesatz zu prüfen. Wenn die Her
kunft aus dem gleichen Wärmebehandlungslos
nicht mehr nachgewiesen werden kann, sind nach
100 %.iger Härteprüfung vom härtesten und
weichsten Stück ein Probesatz zu entnehmen.

d) Für Material bei dem c) zur Anwendung kommt, ist
ebenfalls eine Stempelung gemäss Ziffer 7.2 *SVDB—205*
erforderlich.

2.3.5 SVDB-Vorschrift 207

a) Für folgende Qualitäten erachten wir die Bedingungen
von Ziffer 3.1 *SVDB_2D7. als erfüllt:

SA-182
SA - 213
SA - 240

: Tp. 304/304 L/316/316 L/321/348
SA - 375 soweit vorhanden
SA - 403
SA — 430
SA - 479

b) Für die unter a) aufgeführten Stähle genü~en in Ab
weichung von Ziffer 3.2 *SVDB_207. Werksabnahmezeugnisse.

c) Bei den Qualitäten die weder stabilisiert sind noch einen
C-Gehalt ‘ 0,03 % aufweisen, ist der Nachweis der Bestän
digkeit gegen interkristalline Korrosion nach DIN 50 914
zu erbringen.

2.3.6 SVDB-Vorschrift 209

a) Für folgende Qualitäten erachten wir die Bedingungen
vbn Ziffer 3.1 *SVDB_209* als erfüllt:

05 17 CrMo 55 nach DIN 17 245

05 17 CrMo 511 nach DIN 17 245

0 - X 10 CrNi 18 8

0 - X 6 CrNi 18 9

0 - X 7 CrNiNb 18 9
nach DIN 17 445

O - X 10 CrNiMo 18 9

0 - X 6 CrNiflo 1810

O - X 7 CrNiMoNb 18 10

SA - 351 CF 3 und CF 3M

SA — 351 OF 8 und CF 8M
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b) Für die unter a) aufgeführten Qualitgten genügen in
Abweichung von Ziffer 3.2 *svoB_2o9* Werksabnahme
Zeugnisse, wenn die Nennweite (der anschliessenden
Rohrleitung) kleiner oder gleich 150 mm (6‘) ist.

c) Ziffer 4.1 *SVDB-209* entfgllt. Für Reparatur- und
Fertigungsschweissungen am Stahiguss gelten die Be
dingungen von Abschnitt 5.1 *NE 11*

d) Bei den austenitischen Stahlgussquelitäten, die weder
stabilisiert sind noch einen C—Gehalt ‘ 0,03 % auf
weisen, ist der Nachweis der Beständigkeit gegen inter—
kristalline Korrosion nach DIN 50 914 zu erbringen.

2.3,7 SVDB—Vorschrift 210

a) Gusseisen mit Lamellengraphit darf für druckführende
Teile gemäss NE 8 Ziffer 2.1 a/c/d/e nicht verwendet
werden.

b) Die auf Seite 1 in Fussnote 1 Zur Vorschrift SVDB—210
verlangte Zulassung von Gusseisen mit Kugelgraphit
(Sphörogussj wird unter Beachtung der unter c) spezi
fizierten Grenzen für folgende Qualitäten als gegeben
erachtet:

GGG - 35.3 DIN 1893 resp. gültige
GGG - 40.3 Vd TUeV-Werkstoffbl~tter

c) Temperatur: max. 1500 0, ausgenommen besondere Pumpen—
eventuell Armaturengehäuse, wo nach Ab
sprache mit dem SVDB auch höhere Tempe
raturen möglich sind.

Abmessung: für Leitungssysteme mit p x Da £ 4000 N/mm

d) Für die unter b) aufgeführted Qualitäten genügen Werks—
abnahmezeugnisse, wenn die Nennweite der anschliessenden
Rohrleitungen kleiner oder gleich 150 mm (6“) ist.

e) Bei der Berechnung von Teilen aus Sphäroguss sind in
Ergänzung zu SVDB—301 folgende Sicherheitskoeffizienten
einzuhalten:

4

2
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2,~4 ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNGEN AM GRUNDMATERIAL

2,14.1 Prüfung von Rohren

2.4.1.1 Nahtlose Rohre

Der Prüfdmfang muss mindestens DIN 1629. Bi~tt 4 erfüllen.

Zusätzlich i~t eine 100 %-Ultrasch~il—Prüfung erforderlich,.
wenn das Produkt aus p x Da ~ 4000 N/mm ist. Prüfvorschrjft:
SEP 1915.

2.4.1.2 Geschweisste Rohre, ohne Schweisszusatz geschweisst

Prüfumfang mindestens nach Liefernorm DIN 1526 Blatt 4.

2,‘1,1.3 Geschweisste Rohre, mit Schweisszusatz geschweisst

aJ Prüfung des Bandes vor dem Einrollen und Schweissen:
US—Flächenprüfung nach SEL 072—69, Prüfklasse 1, wenn
das Produkt aus p x Da T4 ?ffl—~\~-‘-~~u.r1 !s~t~(0

b) Prüfung der Schweissnaht:

- entwedermit Schwejssnahtkoeffi2ient z = 0,85
(SVDB—301) für Rohre nach DIN 1526 Blatt 3 und zu
sätzlich 10 % der Nahtlänge röntgen, davon an jedem

• Ende mmd. 200 mm

oder mit Schweissnahtkoeffizient z 1 ;0 für Rohre
nach DIN 1625 Blatt 4

- bei Rohren mit p x Da ~ 4000 N/mm, sowie bei Rohren
für abnahmepflichtige Systeme der seismischen Klasse
1, ist nur die Variante DIN 1626 Blatt 4 zulässig.

— Die Beurteilung der zerstörungsfreien Prüfung erfolgt
nach Vorschrift SVDB-504.

öJ Voraussetzung für Lieferung von mit Zusatzwerkstoff ge
schweissten Rohren nach den oben aufgeführten Vorschrif
ten ist, dass Verfahrensprüfungen für das Schweissverfah~
ren vorliegen. Siehe Kapitel 5.1 *NE 11*.

2.4.2 Prüfung von Blechen

Bleche für die Herstellung druckführender Wandungsteile
[z.B. von Armaturen, Sammlern, Formstücken usw;) sind zu
sätzlich einer US—Flächenprüfung zu unterziehen, wenn für
die anschliessenden Rohrleitungen das Produkt aus px Da
~ 4000 N/mm ist.

(1 j s:r~kc KIEkO
Prüfvorschrift: SEL 072—69, Prüfkl.asse 1.

t.

oCx
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2.4.3 Prüfung von Schmiedestücken

Schmiedestücke -Für Formteile, Flanschen, Abzweigungen und
Armaturengehäuse sind

zu prüfen, wenn für die an
schliessenden Rohrleitungen das Produkt p x Da ~ 4000 N/nirn
ist.

Prüfmethode:

a) Ferritische Stähle: die AVG—Methode ist anzuwenden,
dabei ist mit Normal— und Winkelprü-fköpfen allseits zu
prüfen.

Es gelten die folgenden Kriterien:

Wanddicke R~giStri~rgt~enze max.zul.EFG

Normaleinschallung -~ 40 mm 2 6
~4Omm 3 8

Schrägeinschallung alle 2 4

Fehlerlängen sind nach der Halbwertsmethode zu bestimmen.
Rissverdächtige Reflektoreh sind nicht zulässig.

Prüfung nach einem anderen US—Prüfverfahren ist nur nach
Absprache mit dem SVDB und mit Nachweis der Gleichwertig—
keit möglich.

b) Rostfreie Stähle und Nickallegierungen: Prüfung nach
ASTM A-388, wobei zusätzlich zur vorgeschriebenen Schräg-

• einschallung eine schräg—axiale Einschallung durchzuführen
ist.

Die Ultraschall-Prüfung ist
durchzuführen. Werden am Schmiedestück nach der Wärmebehand
lung noch mechanische Bearbeitungen vorgenommen, so ist dic
US—Prüfung in einem Stadium durchzuführen, welches prüftech—
nisch die günstigsten Bedingungen bietet.

Kann infolge der Form die Ultraschall-Prüfung am fertigen
Schmiedestück nicht durchgeführt werden, so ist eine US—
Prüfung am Vormaterial durchzuführen.

Die Oberflächenrissprü-fung hat am fertigen Schmiedestück
zu erfolgen. -

2,4.4 Prüfung von Gussteilen

1gg_~~;y~~trischeprufung, wenn für die anschliessenden
Rohrleitungen das Produkt aus p x Da ~ 4000 N/mm. Wird
die Ultraschallprüfung angewendet, und ergeben sich dabei
Anzeigen, die auf Mängel schliessen lassen, so ist an den
betreffenden Stellen eine gezielte Durchstrahlungsprüfung
durchzuführen.
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Die Beurteilung dieser Aufnahmen erfolgt nach DIN 17 245
Dütestufe II.

FUr die PrQ-Fung der Schweissenden gelten die Festlegungen
der DIN 17 245.

Gegessene Armaturen- und Pumpengehäuse sind, wenn die Nenn—
weite der druckseitigen Rohrleitung NW 150 mm~res~. NW 6“
Ubersteigt, einer Dichtheitsprfifung nach DIN 3230 zu unter
ziehen. ‘-----~-

cjt~t-~ ‚‚~

Diese PrQfung kann auch in einem fortgeschrittenen Fabri—
kationszustand, wenn die fUr die dichte Absperrung notwen
digen mechanischen Bearbeitungen•er-Fo-lgt sind, vorgenommen
werden. Bedingung in diesem Falle ist, dass noch kein Farb—
anstrich vorhanden ist und dass die Gehäuse~einwandfrei ge
reinigt werden (FettfreiheitU

2.5 PROFUNG VON SCHRAUBEN

Für Schrauben gelten die Festlegungen der SVDB—Vorschrift
318. - :~-~ j‘~ - -

.7.
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3. BERECHNUNG

3.1 EINLEITUNG

.]e nach den Anforderungen der Kornponentenspezi-Fikatjon
sind für die druckführenden Teile mindestens die nachfol
gend aufgeführten rechnerischen Nachweise -veriangt-~und

_bei-~abnahmep-Elichtigen Leitungen zurPrüfung einzure±chen.
Für die Berechnung der Aufhängungen und Abstützungen ist
Abschnitt 4.4 *NE 11* zu beachten;

3.1.1 Auslegungsrechnung (Dimensionierung der Wandstärken)

Bei den Leitungssystemen, Armaturen und Pumpen der Sicher—
heitsklasse 3, bei denen keine speziellen Anforderungen
spezifiziert sind, ist normalerweise nur eine
rechnung nach Abschnitt 3.2 nachzuweisen.

Durch konstruktive I‘lassnahmen ist sicherzustellen, dass
die Rohrleitungen ungehindert um die erforderlichen Werte
dehnen können. Die zusätzlichen Beanspruchungen, resultie
rend aus Zwangskräften, Erdbebenbeschleunigöng etc. sind
weitgehendst durch eine geeignete Rohrleitungsführung und
durch sinnvoll angebrachte Unterstützungen einzuschränken.

3,1.2 Dimensionierung auf Wechselbeanspruchung

Wenn das System nennenswerten Wechselbeanspruchungen unter
worfen ist, sind in der K~mponentenspezifikation entspre
chende Lastwechselzahlen zu spezifizieren. In diesem Fall
ist mindestens eine Dimensionierung auf Wechselbeanspruchung
nach den Regeln von TROSDiAnlagei (Abschwächungsfaktorer~
resp. den entsprechenden Abschnitten von P12413 vorzunehi.i.

3.1.3 Spannungsanalysen

Bei den speziellen Anforderungen, die den Nachweis weiter
gehender Analysen nach Abschnitt 3.3 ‘NE 11* erforderlich
machen, handelt es sich um folgende Fälle: -

aJ die Komponenten müssen gemässden geltenden Bestimmungen
für die seismischeKiassei ausgelegt werden

bJ in der Komponentenspezifikation werden wegen~
~ ausführliche Analysen verlangt.

Entsprechend Festlegung NE 2 können solche Spannungsanalysen
unter gewissen Bedingungen, parallel zur Herstellung, aufge
stellt werden.
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Eine Oirnensionierungsrechnung nach Abschnitt 3.2 ~NE 11*
ist vcrgängig durchzuführen. und bei abnahmepflichtigen
Leitungen vorzulegen.

3,2 DURCHFÜHRUNG DER AUSLEGUNGSRECHNUNG

3.2.1 Dimensionierung nach SVDB-Vorschriften

Die Dimensionierung der Elements von Rohrleitungen, Punipen
und Armaturen wird g~gb_ o_SV~:VgrQgbrift~o durchgefUhrt.
Folgende Vorschrift~h sInd anzuwenden:

Vorschrift

Berechnungsgru ndlagen 3D 1

Zylinder unter Innendruck 302

Zylinder unter Aussendruck 303

Konus unter Innen— und Aussendruck 305

Kugel unter Innendruck 306

Gewölbte Böden unter Innendruck 307

Haibkugelböden unter Innendruck 308

Kalottenböden unter Innendruck 309

Böden unter Aussendruck 310

Rechteckige Objekte (Vierkantprofile) 311

Ebene Wandungen 312

Rohre unter Innen— und Aussendruck/, : 313

Stutzen 314

Blockflansche und zargenlose Ausschnitte 315

Verstärkung von Ausschnitten 316

Flansche 317

Schrauben 318

Spezialkonstruktionen 319

Wenn in di~sen Vorschriften oder in Abschnitt 3.2.2 *NE 11*
für spezielle Probleme Berechnungsformeln fehlen, kann unter
Verwendung der zulässigen Spannungen und des Korrosionszu—
schlages nach den SVDB—Vorschriften, auf entsprechende Lite—
£~tyr~Dg~!g und/oder andere Vorschriften zurückgegriffen
werden.
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3,2.2 Spezielle Rohrbauelemente

Für Elemente, die in den SVDB-Vorschrjften nicht erwähnt
werden, gelten folgende Festlegungen:

3.2.2.1 Wanddicke der Rohrbogen bzw. der geb.ogenen Rohre

Für die Wanddickenberechnung der Rohrbogen bzw. der geboge—
nen Rohre gegen ruhenden Innendruck gelten die gleichen Ge
sichtspunkte wie für die Berechnung der Wanddicke s von
Zylindern unter Innendruck (SVDB-302). Dabei ist jedoch zu
beachten, dass die Beanspruchung auf der Bqgeninnenseite
um den Faktor A~ grösser und auf der Bogenaussenseite um
kleiner ist als bei den geraden Rohren.

Es ergibt sich daraus für die Bogeninnenseite eine rlindest
wanddicke:

= (s—c) A~ + c
und für die Bogenaussenseite

= (s—c) A~ + c

Berechnung von s nach SVDB-302 Formel 302.1; c = Zuschlag
gemäss SVDB—301

Die Faktoren Ai und A8 sind nkdhS~ Schwaigerer (Fussnote 1)
zu bestimmen. -

Für dünnwandige Rohre (s/d ~ 0,02) lassen sich die Beiwerte
errechnen zu

s~ ~ ~z, ~

- 2r - da/2 r~ ~ ~4 ~

1 — A

2 r — d a
~

2r + da/2
Aa 2r + da

1

Fussnote 1: 5. Schwaigerer:

— Festigkeitsberechnung von Bauelementen des Dampf—
• kessel-, Behälter- und Rohrleitungsbaues (Springer

1970)
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3.2.2.2 Zylinderschalen mit schrägem Abzweig, Zylinderschalen
mit mehreren Ausschnitten und Abzweigen, Zylinderschalen
mit Y-förmigem Abzweig, ausgehalste Stutzen

Für die Dimensionierung von Zylindern mit schrägem Abzweig,
Zylinderschalen mit mehreren Ausschnitten und ausgehalsten
Stutzen gelten die SVDB—314, —315 und —316. Bei benachbarten
Ausschnitten ist zu beachten, dass sich die
Breiten 8 nicht Qberie2pen dürfen. Bei schrägen Stutzen kann
die Berechnung nach SVDB—316 genau gleich angewandt werden,
wobei gegebenenfalls zu untersuchen ist, welches der un—
günstigste Schnitt ist.

Für‘ Zylinderschalen mit Y-färmigem Abzweig (Hasenrohren)
soll auf eine anerkannte Berechnung zurückgegriffen werden,
wie z.B. TRO 301.

3.2.2.3 Ba lgkompensatoren

Die Dimensionierung von einwandigen Balgkompensatoren soll
nach einschlägigen ~~g~~g_eus der Literatur wie z.B.
Schwaigerer oder anderen Vorschriften wie 8P:~9r~1~tBi3
erfolgen.

Für nicht berechenbare Konstruktionen und gegebbnenfalls
auch für mehrlagige Balgkompensatoren kann der Festigkeits—
nachweis auch in Form von geeigneten Iy2~g2t~gfyug~ erbracht
werden.

3.3 DURCHFÜHRUNG DER SPANNUNGSANALYSEN

Die nachstehenden Ziffern 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 sind in
Anlehnung an den A ECode, tion 1111 Class3 aufgestellt,
doch werden auch Anforderungen angegeben, welche im ASFIE—
Code nicht enthalten sind. Zusätzlich ist der Zusammenhang
zwischen der Auslegungsrechnung und der Spannungsanalyse
berücksichtigt.

Die Ausarbeitung dieser Ziffern basiert auf der Ausgabe 1974
des ASNE—Code, inklusive deren Addendas.

3.3,1 Lasten

3.3.1,1 Soweit zutreffend oder spezifiziert, sind folgende Lasten
zu berücksichtigen:

a) Innen—/Aussendruck

bJ Zusatzlasten wie z.B. Eigengewicht in den verschiedenen
Betriebszuständen, Windlast, Schneelast, Wasserdruck
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c) Reaktionen, die z.B. infolge Temperaturänderungen oder
Fixpunktverschiebungen auftreten können

d) Druckstösse

e) äussere Lasten hervorgerufen durch Brüche an Komponenten
wie z.B. Druckau-fbau, Strahikräfte, Geschosse, Trümmer—
lasten

f) Reaktionen aus Erdbeben, getrennt nach Betriebserdbeben
und Sicherheitserdbeben für Komponenten der seismischen
Klasse 1

Diese Aufzählung ist nicht als vollständig zu betrachten

3.3.1.2 Die Lasten gemäss 3.3.1.1 a) — e) sollen in der Komponente~—
spezifikation je nach Belastungsbedingungen klassifiziert
werden. Für Komponenten der 3. Sicherheitsklasse sind fol—
geäde Belastungsbedingungen soweit zutreffend zu berücksic
tigen:

8y~g~gg~dingungen (design conditions) Umfassend die
Auslegungsdaten (Druck, Temperatur . . . .) und die ständig
wirkenden Zusatzlasten.

~nach Lastfallkategorien (operating
conditions)

— Normalzustand (normal condition)

— Störzustand (upset condition)

— Notzustand (emergency condition)

Pr‘Gfbedingun,gen (testing condition)

3.3,2 Lastkombinationen

3.3.2,1 Seismische Klasse 1

a) Es sind ~w~~g~rneinen Feil folgende Lastkombinationen zu
berücksichtigen:

Lastkombjnation Kombination

Auslegung Auslegungsbedingungen (Belastung aus
Auslegungsdruck ÷ ständig wirkende
Zusatzlasten)

Störung Normal— oder Störzustand (*)
Betriebserdbeben

Notfall Normalzustand ÷ Sicherheitserdbeben -‘-

unter Notzustand spezifizierte Lasten

(*) Es ist der Zustand zu kombinieren, der die grösseren Spannungen

ergibt.
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b) Wenn in der Komponentenspezifikation keine Betriebsbe—
dingLingen spezifiziert sind, ist mit den Auslegungsbe—
dingungen zu rechnen.

3.3.2.2 Seismische Klasse 2

Es sind die gleichen Lastkornbinationen zu berUcksichtigen,
wie bei der seismjschen Klasse 1 (Ziff. 3.3.2.1 *NE 11*)
ausgenommen, dass das Sicherheitserdbeben durch das Betriebs—
erdbeben ersetzt werden kann.

3.3.3 Zulässige Spannungen und Berechnungsfestigkeitsn fUr
die Spannungsanalysen

Es besteht keine einheitliche Definition der im Titel ver
wendeten Begriffe. Die SVDB—Vorschrift 76 bez~ichnet den aus
den Festigkeitswerten und Sicherheitskoeffizienten abgeleiteten
Wert als “zulässige S~ennung“, wogegen in der NE 4 dafUr eher
der Begriff Berechnungsfesti.gkeit verwendet wird. Im folgenden
wird die ~!~~9~gyngsert der NE 4 verwendet, mit dem Hinweis,
dass bei AusfUhrung der Auslegung nach SVDB—Vorschrift 1975
ein Umdenken erforderlich ist.

3.3.3,1 Zulässige Spannungen f~ir Auslegungs— und Betriebsbedingungen

Die zulässigen Spannungen sind fQr:

Lastkornbination., zulässige Spannungen

ä) Rohrleitungen:
d~e zulässigen Sjjanr- Auslegung ~
hüngen entsprechen •‚.. 1
ASME-Code Sect. ~fl Suorung ~
ND—3611. Der Ein— Notfalj. 1,8 5h
fachhejt halber
sind nur die Kri
terien ND—3611 a
c aufge-Flihrt

b) !~Y!-..~YT9!g
und Armaturen: (*)
(Prirnärspannungen) Membranspannung 1‘0~5h

Auslegung Membranspannung
Biegespannung 1,5 5h

[ Nembranspannung 1~1 5h
Störung 1 flembranspannungi

1 Biegespannung 1,65 Sh
[lembranspannung 1,2 5h

Not-Fall j [lembranspannung

1 Biegespannung 1,8 5h
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Lastkombinatjon zulässige Spannun~~

c) ~_~rn~en
und Armaturen..()
für alle Betriebs- J £lernbranspannung 1,0 5h
bedingungen (gemäss alle Nembranspannung +

3.3.1.2) sind die 1 Biegespannung 1,5 5h
zulässigen (Primär—)
Spannungen:

(9 Definition siehe Kap. 8

Grundsätzlich müssen aktive Komponenten in der KDmponenten—
spezifikation ausdrücklich als solche bezeichnef~

Für die Primär-[lembranspannung und die Prirnär-Biegespannung
gilt nach ASME—Code die max. Hauptspannungsdifferenz nach
der Schubspannungshypothese.

3.3,3.2 Berechnungsfestigkeiten 5c und

Für die Bestimmung von 5c und Sj, gelten folgende Regelungen:

a) 5c = Berechnungsfestigkeit bei~ ermittelt
nach Festlegung NE 4 für A~ME III, Class 3

b) 5h = Serechnungsfestigkejt bei Berechnungsterngeretur,
ermittelt nach Festlegung NE 4 für AS[IE III, Class 3.

Falls die Zugfestigkeit bei Serechnungstemperatur experi
mentell nicht ermittelt werden muss (siehe Ziffer 2.2.2
*NE 11*), kann folgende Formel verwendet werden:

-d . c≤s20° +(~~ß
- B20° 2 ~ 6200

wobei:

Zugfestigkeit bei Berechnungstemperatur

652/ = Streckgrenze bei Serechnungstemperatur

3,3 .4 Spannungsanalyse für Rohrleitungen

3.3,‘i.l Die Spannungsanalyse für Rohrleitungssysteme wird nach dem
ASFIE—Code, Section III, Class 3, N0-3650 — Analysis of
Piping Systems, durchgeführt.
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Für die Spannungsanalyse müssen die Gleichungen 8, 9, 10,
11 von ND-3652 erfüllt werden. Die Berechnung des aus der
Erdbebenbelastung resultierenden Biegemomentes hat nach
Ziffer 3.3.5 *NE 11* zu erfolgen. -

Die Spannungserhöhungsfaktoren sind sinngemäss nach
N0-3673--2b zu verwenden.

3,3.4.2 Die zulässigen Spannungen und die Berechnungsfestigkejten
für die Spannungsenalyss werden nach Ziff. 3.3.3 *NE 11*
bestimmt.

~D!~i~yD~ ein Konflikt mit der Auslegungsrechnung nach Ab
schnitt 3.2 ist im al1gem~inen nicht zu erwarten.
da diese die Umfengsspannungen berücksichtigt,
die Spannungsanalyse die Längsspannungen.

Zusätzlich gilt nach ~ für den zulässigen
~

= f(1,25 6c + 0,25 3h)

wobei:

= zulässiger Spannungsbereich für Wärmedehnungeh

f = Reduktionsfektor

sind nach Ziffer 3.3.3.2 *NE 11* zu bestimmen.Si~j

3,3,4,3 Berücksichtigung des Druckstosses

Bei Rohrleitungen können im praktischen Betrieb Druckstösse
auftreten, die bei der Berechnung durch entsprechende Defi
nition des Berechnungsdruckes sowie der Belastungen für die
Aufhängungen berücksichtigt werden müssen.

Ein gbj~_~gr‘Druckstussberechnung ist erforderlich, wenn
diese in der Komponentenspezifikation für einen definierten
Lastfall verlangt ist.

3,3.4,Ll Geltungsbereich der Spannungsanalyse

Die Festlegungen von Ziffer 3.3.4 ‘NE 11‘ gelten -für duktiles
Material wie Walz—, Schrniede-, Rohrstähle uhd Stahlguss.

Bei Leitungen aus anderen Werkstoffen sind Sondervereinbarungen
erforderlich.

.1.
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3.3,5 Berechnung der Lasten (Biegemomente)
aus Erdbeben für Rohrsysteme

3.3,5.1 Einführung

Es gibt keine absolut gültige Festlegung wenn eine dynamische
oder eine vereinfachte Berechnung dvrchzu-Führen ist. Für
Leitungen der seismischen Klasse 1, die gleich oder grösser
als ~W_1QP sind, soll in der Regel eine ~Y~T9beB!rechfluflg
nach Abschnitt 3.3.5.2 *NE 11* durchgeführt werden. Für Lei
tungen der seismischen Klasse 2, genügt in der Regel eine
Y!~gf~9~~Berechnung nach Abschnitt 3.3.5.3 *NE 11*~

Abweichungen von dieser Regelung sind nach Absprache oder
auf Verlangen der Behörde möglich.

3,3.5.2 Dynamische Berechnung

a) Die dynamischen Berechnungen für eine erdbebensichere -

Auslegung der Rohrleitungen sind mittels solcher Berech—
nungsverfahren (Antwortspektrumverfahren, Zeitverlaufver
fahren) durchzuführen, welche die Eigenschaften der Erd—
~
berücksichtigen.

b) Als Q~rngfungswerte werden folgende Werte angesetzt
(Quelle Reg. Guide 1.61): ~ Cc~-~ ~‘1s)/

Betriebserdbeben
NW ~ 300 1,0 % 2,0 %

NW 300 2,0 ~ 3,0 ~

c) ~9T Q~.~9E.y9g_~cwingungenundRaurnkornponenten bei
der Analyse des Erdbebenverhaltens (Quelle Reg.
Guide 1.92).

Bei der dynamischen Analyse eines Systems mittels eines
Antwortspektrums wird zuerst eine T9 _8o~iy9~ durch
geführt.

- 9~!ggy~~enlga~chwingungan

Für jedes Element sollen die Antworten (wie z.B. Span
nung, Dehnung, Moment, Verschiebung oder Verdrehung)
der Eigenschwingungen in einer bestimmten Erdbebenko
ordinatenrichtung nach der Methode der Quadratwurzel -

- der Summe der Quadrate (SRSS) der entsprechenden Ant
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worten;erroittelt werden. Die Antwort einer Eigen-
schwingung ist der repräsentative Höchstwert. Mathe
matisch lässt sich dies folgendermassen ausdrUcken:

wobei:

= Antwort auf die Erdbebenrichtung i (i ist die
Bezeichnung einer der drei voneinander unab
hängigen Erdbebenrichtungen i,j,k.)

Rni = Antwort aufgrund der n—ten Schwingung in der
Erdbebenrichtung i

N = Anzahl der signifikanten Schwingungen

~ (dose modes)
Diese können nach Reg. Guide 1.92 behandelt werden.

Die Resültente der Kombination der Antworten auf die
drei Erdbebenrichtungen wird nach der Methode der
Quadratwurzel der Summe der Quadrate berechnet. Mathe
matisch lässt sich dies folgendermassen ausdrUcken:

wobei

R = Resultante

Ri,j,k = Antwort nach Formel (1). Ri, R~ und Rk sind
va-neinander unabhängig

d) Die Ko~ ungor ko~lung von Rohrsystemen -PUr das
mathematische Berechnungsmodell muss begrUndet werden.

3.3.5.3 Vereinfachte Berechnung (Quasi—statische Berechnung)

a) Auch fUr die verein-Pachte Erdbebenberechnung muss der
~NEii~ in vollem

Umfang erbracht werden.

ni
n=1

(1)

R + R~ +
1 k (2)
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Kleinere Werte als 1,5 können, wenn eine stichhaltige
Begründung vorgelegt wird, verwendet werden.

- Die seismischen Krä-Fte werden nach Gleichung (2) im
Schwerpunkt des betrachteten Teils der Komponente zu
einer Resultierenden zusammengefasst.

3.3.6.2 Dynamische Berechnung

- Bei der dynamischen Analyse werden die Eigenfrequenzen
e rm itt e lt.

- Liegt die erste g~gf~gy~g~_Gber 33 Hz, dann wird die
Komponente als 9t~rrer Körper bezeichnet. In diesem Fall
erübrigt sich eine vollständige Spannungsanalyse der
Komponente zur Ermittlung der Beanspruchungen durch
Erdbeben.

Die Erdbebenberechnung beschränkt sich auf die Prüfung
der Komponentenabstützung und —verankerung (Standsicher—
heit) und eventuell auf die Beanspruchung einzelner
Stutzen (Leitungsreaktionen).

- Liegt die Eigenfreguenz unter 33 Hz, dann wird die Kompo
nente als flexibler Körper angenomi~en. In diesem Fall
kann eine dynamische Analyse nach Ziffer 3.3.5 SNE 11*
durchgeführt werden.

Als Variante kann aus dem Antwortspektrum für- die er
mittelte Eigenfrequenz diewirnaFiEEf.~rtendeReschigu:
nigung entnommen und in die Gleichung (3) eingesetzt
werden.

3.3.6,3 Spannungsanalyse

- Aus den gemäss 3.3.6.1 oder 3.3.6.2 ermittelten Kräften er
folgt die Berechnung der Spannungen nach den üblichen

Im allgemeinen kann man sich auf die Ermittlung folgender
Beanspruchungen beschränken:

- Zwischenstück (Laterne), Gehäusedeckel und DeckeiLschrau
ben bei Armaturen mit schwerem Antrieb

- Abstützung inkl. Pratzen und Verankerungsschrauben bei
fest verankerten Pumpen und Armaturen

- Rohrstutzen bezügl. Leitungsreakticnen.

7;
‘1
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— Die derart~sind nach Abschnitt
3.3.2 *NE 11* zu kombinieren und nach Abschnitt 3.3.3
*NE 11* zu beurteilen.

3.3.6~~1 Seismische PrC]Fungen

Die~ der Komponente
kann experimentell auch nacV IEEE—Std. 344—1975 “IEEE Re—
commended Practices for Sefsmic Qualification o-F Class 1 E
Equipment for Nuclear Pow~r Generation Stations“ erfolgen.
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KONSTRUKTION

In den folgenden Ausführungen sind einige konstruktive
P1~Dgb!~g~bw, die aufgrund der vorliegenden

Betriebserfahrungen als wichtig erachtet wurden, in die
Vorschrift eingebaut. Es handelt sich dabei einerseits
um verbindliche Vorschriften und anderseits um Hinweise

w:_~wpf~b1ygg!g. ff~rD_~_T!w_w9r~~
nd al Ukw es resp. Empfehlungen zu betrachten, im

Gegensatz zu den verbindlichen Vorschriften die ohne Mar
kierung sind.

Ll,1 PLANUNGSTECHNISCHE MASSNAHMEN

4.1,1 Allgemeine planungstechni~che Massnahmen

Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass spätere Rega
~sowie Prüfungen
und Inspektionen unter optimalen Bedingungen ausgeführt wer
den können. Für die Durchführung ist
~vorzusehen. Auch soll

auf eine entsprechend günstige Anordnung und Ausführung der
Komponenten respektive Rohrleitungen geachtet werden. Die
freien Abstände zwischen Armaturen und anderen Leitungen,
Komponenten, Wänden, Decken usw. sind so gross zu wahlen,
dass Antriebe und Gehauseoberteile gut zugänglich sind und
die Einbauten sowie Reparatureinrichtungen (z.B. Sitzschleif
maschinen) mit den eventuell erforderlichen Abschirmungen gut
demontiert resp. ausgebaut werden können.

Es ist ferner sorgfältig zu prüfen, wie weit für die Instand
haltung sowie für Prüfungen und Inspektionen Vorrichtungen
Y9~!!~9T9~9~t installiert werden müssen.

4,1.1.2 Gefglle

Wird die Leitung mit einem flüssigen oder flüssigkeitsab—
scheidenden Medium gefüllt oder betrieben, so ist sie mit
einem ausreichenden Gefflle sowie den notwendigen Entwässe
rungen und Entlüftungen zu verlegen.
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L1,1,1,3*Oeffnen von Systemen für Instandhaltungen, Prüfungen
und Inspektionen

Teilbereiche von Rohrleitungssysternen bei denen damit zu
rechnen ist, dass sie z.B. für Instandhaltungen und In
spektionen geöffnet werden müssen, sind durch geeignete
konstruktive Massnahmen
~ abzusichern, so dass
auch in derartigen Fällen die Sicherheit der beteiligten
Personen sowie der Anlage gewährleistet ist.

Ljj,J,L1 Armaturen als Sicherheitsbarriere

Wird im Sinne einer Sicherheitsbarrjere gemäss Ziffer 4.1.1.3
eine P9P~ ~ ~!9!r~‘ygg vorgesehen, so ist zwischen den beiden
Absperrorganen eine ausreichend dirnensionierte
~vorzusehen.Absperrarniaturen, dir
als Sicherheitsbarriere dienen, müssen konstruktive Vorkeh
rungeri aufweisen, welche ein versehentliches Deffnen verun—
möglichen.

4,1,2 Massnahmen für SS‘steme und Systemteile die aktive, agressive
oder sonst gefährliche Medien führen

4.1.2,1*Soweit möglich und technisch sinnvoll sind für diese Anwen—
dung fest verlegte und geschlossene Rohrleitungen resp.
Systeme mit Schweissverbindungen vorzusehen.

~sind dazugelassen, wo:
es zur Erleichterung des Unterhalts erforderlich ist.

4.1.2.2~vorgesehen, so muss füT
die jeweilige Konstruktion die Eignung nachgewiesen werdeh.

4,1,2,3*Rohrleitungen die radioektjve Medien führen, sollen so ver
legt werden, dass sie von sehr schwach oder nicht radioakti
ven Leitungen separiert sind. Sie sollen ferner abgeschirmt
oder abschirmbar verlegt werden. Das Einbringen von Hil-Esab
schirmungen soll grundsätzlich möglich sein.

•1,2,Lj*Beiajvit~tsfQhrendenLeuflg9fl,Arrnetyregyfldpurng ist
durch konstruktive Massnahmen sicherzustellen, dass möglichst
keine Toträume vorhanden sind, in welchen sich Korrosionsab—
lagerungen ansammeln können (z.B. Stutzenanordnung nicht
nach unten weisend, Armaturenge[-iäuse, Pumpengehäuse).
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L{,1,2,5*Bei Armaturen mit Spindslabdichtung soll Bin R(1cksitz vor-.
gesehen werden. Er soll in der Lage sein, im voll geöffneten
Zustand die Packung zu entlasten.

4,1.2,6 Für permanente E wässerungen und Entlastungen müssen fest
verlegte und geschlossene Rohrverbindungen vorgesehen werden.

Lj,1.2,7*Falls für Stopfbüchsen Und Dichtungen Zwischenabsaugungen
bestehen, sollen si~ äüf.~Flü~sigkeit~1sckagenzeinze1n über
wacht werden können.

4.2 ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSREGELN

4,2,1* Normen

Es wird empfohlen, innerhalb der Rohrleitungssysteme ein:
heitliche Normen zu verwenden.

Es werden folgende Normen empfohlen:

- Uebersicht . DIN 2409

- Druckstufen DIN 2401

- Nennweiten DIN 2402

—Ke~r~eichnung DIN 2403.

4.2,2 Prüffreundlichkejt, Wiederholungsprüfbarkeit

Alle prüf- und inspektionspflichtigen Stellen müssen so gut
zug~nglich sdin und konstruktiv so gestaltet werden, dass
eine~ge
währlei~tet ist.

In bezug auf die WiederL-ia1ungs~rQ-Fungen sind die diesbe
züglichen Bestimmungen der [99 9gy~g_~_l4 zu beachten.

Für die [ ~gemüse KapitelS
sNE 11* sind nachfolgende Bedingungen zu beachten:

Für die Uurchstrahiungs~rüfung darf der Wanddickenübergang
in einem Bereich von 3 s, mindestens aber 20 mm, nicht mit
~iner grö~seren Steigung als 1:4 vorgenommen werden. In die
sem Bereich dürfen keine Unrege1m~ssigkeiten auf den Ober
flachen die Prüfbarkeit beeinflussen.
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Für die Ultreschaliprüfung von Sturnpfnähten sind auf
jeder Seite der Naht, je in einer Breite von
L = 2 s tgo~+c parallele Wendungen erforderlich. Auf
den Oberflächen sind Unrege]shä.ssigkeiten zu vermeiden
(siehe auch Vorschrift SVDB—505)

Dabei bedeuten: s = Rohrwendstärke (mm)

= Einschallwinkel des US—Kopfes

c = Breite des US—Kopfes (mm)

Im Normalfall, wenn nichts anderes spezifiziert ist, sind
folgende Werte anzunehmen:

= 600

c 30 mm..

Damit ergibt sich für den Bereich L wo parallele Wandunger
erforderlich sind folgende Beziehung:

L = 3,5 s 30 mm

Wenn in zwingenden Ausnahmefällen nur eine
Prüfbarkejlz erreicht werden kann, muss die Prüfung auch mit
einem 45°—Kopf im doppelten Sprungabstand möglich sein, und
zudem durch eine Oberflächenrissprüfung ergänzt werden. Bei
Ecknähten ist sinngemäss zu verfahren.

Für Dberf1~chenriss9rüfungen müssen die Schweissnähte und
Uebergänge bezüglich Gestaltung und Oberflächenqualität für
einwandfrei aussagefäh ige Oberflächenrissprüfungen vorbe —

reitet sein.

4,2,3* Schwingungen

Rohrleitungen sind so anzuordnen und z.u:unterstützen, dass
von aussen einwirkende Schwingungen ferngehalten oder an
gemessen gedämpft und Eigenschwingungeri des Rohrleitungs
systems weitgehend eingeschränkt werden.

Nicht vermeidbarö Zusatzbelastungen, verursacht durch
hydraulische Stösse, Ausdampfvorgänge etc, sind bbider
Leitungsführung und Leitungsfixierung zu berücksichtigen.

4.2.4 Thermoschock

Wird ein Medium mit erheblicher Temperaturdifferenz wieder
holt eingespeist, so muss den Auswirkungen durch geeignete
Massnahmen begegnet werden (z.B. thermische Schutzhüise).

.1.



— 29 - NE 11, Rev. 0

Bei Formstücken, Armaturen usw. ist durch geeignete Form
gebung der drucktragenden Teile den durch Temperaturgradien
ten entstehenden Spannungen Rechnung zu tragen.

SPEZIFISCHE KONSTRUKTIONSREGELN UND KONSTRUKTIONSELEMENTE

4.3.1 Schweissverbindungen

*4,3,1.1 Normen

Es sind vorzugsweise folgende Normen zu beachten:

- Schweissen im Rohrleitungsbau DIN 8564

- Richtlinien fUr die Fugen-Form DIN 2559
DIN 8551
DIN 8553

.4.3.1.2 Muf-Fenschweissungen

Muffenschweissungen (socket wslds) sind zulässig bei Lei
tungen bis NW 50 resp. 2“.

Bei der Aus-FOhrung der Mu-F-Fenschweissung ist streng darauf -

zu achten, dass im Grund der ilu-F-Fe nach dem Schweissen ein

bleibt. Zur Kontrolle des Spaltes sind DurchstrahlungsprCi~z
-Fungen im gleichen Umfang wie bei Stumpfschweissungen er
forderlich (siehe Ziffer 6 *NE 11*).

Die Schweissnähte sind mindestens zweilagig auszufUhren.

In Rohrleitungen mit pulsierenden Beanspruchungen sind
Mu-Ffenschweissungen zu vermeiden.

4,3,2* Rohre (Normen)

Es sind vorzugsweise folgende Normen anzuwenden:

- Uebersicht DIN 241D

- Masse, Gewichte DIN 2462
nahtiose Rohre aus nichtrostendem Stahl

— Masse, Gewichte DIN 2463
gesc.hweisste Rohre aus nichtrostendem Stahl

— GUtevorschriften DIN 17 175
nahtlose Rohre aus warm-Festen Stählen
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4,3.5 Flansche

4,3,5,1*Es wird auf folgende Normen hingewiesen:

— Uebersicht DIN 2500

— Anschlussrnasse DIN 2501 bis DEN 2504

- Formen der Dichtfiöche DIN 2526

— Vorschweissflansche DIN 2627 bis DIN 2636

II~~t)*
~‘~‘‘‘‘‘ Bei Nennweite 350 und darUber sollten bei NO 10 und ND 16

Vorschweissflansche der nächst höheren Druckstufe verwen
det werden.

14.3,6* Schrauben und Muttern

Es sind vorzugsweise folgende ~~rw~o zu beachten:

— DIN 267 Blatt 1 bis 15

- DIN 601 Blatt 1

- DIN 2509

- DIN 2510 Blatt 1

- DIN 555 Blatt 1

- DIN 934 Blatt 1

*/4,3,7 Dichtungen

Es sind vorzugsweise folgende Normen zu beachten:

— DIN 2690 bis DIN 2693

— DIN 2695 bis DIN 2697

4.3.8 Armaturen

4.3.8.1 FUr die AusfUhrung und Gestaltung der Armeturengeh~use
sind die AusfUhrungen der Ziffer 4.3.4 *NE 11* zu beachten.

~(Deckel) sollen schnell lösbar und

montierbar sowie einwandfrei justierbar sein. Bei kleine
ren Nennweiten (ca. bis NW 50) könnan verschraubbare Kappen
verwendet werden.

4,3,8,3*0er Aufbau der Antriebe ist “steif“ auszufUhren. Die Eigen—
frequenz soll Uber 33 Hz liegen, und zwar bei geschlosse
ner und offener Armaturenstellung mit und ohne Spindeikräfte.
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zwischen
metallischen Dichtungselementen und Flanschen sind bei
hoher Temperatur des Mediums zu ber~icksichtigen.

sind gegen Lösen zu sichern.

4,3,816*Wird bei Schraubverbindungen rostfreies Material verwendet,
so ist der Gefahr des An-Fressens die entsprechende Beach
tung zu schenken (z.B. Versilbern der Oberflächen).

413,8,7*Entwässerungen, Entlüftungen oder Entlastungen eines Systems
sind normalerweise nicht beim Armaturengehäuse vorzusehen.

14,3,3,8 P99D~1!~sind gegen unzulässigen Ge
häuseüberdruck zu sichern (Gehäusebruchsicherung).

Lj,318,9*sicherheitsvefltjle und wartungsbedürftige Armaturen sollen
leicht ausgebaut werden können (z.B. Flanschverbindungen).

4,3,8.1O*um die Demontage von Sto9fbüohsen grosser oder mit starker
Aktivität beaufschlagter Armaturen zu erleichtern, sind,
soweit konstruktiv sinnvoll, Ausdrückvorrichtungen vorzu
sehen, durch welche die Packun~en mit Wasser— oder Luftdruck
herausgepresst werden (Rücksitz erforderlich).

Lj,3,8,11*Bei Armaturen NW 50 und kleiner ist zu prüfen, wie weit

!tgpfgb!1g~eArmatun eingesetzt werden können.

4,3.8,12*Einer möglichen Beschädigung der Stopfbüchse durch ~ J:
ll!~~_~gt ist gebührend Beachtung zu schenken.

4,3,8,13*zur Vermeidung von S~indeikon-‘osjonen sollte Packungsmaterial
durch geeignete Verfahren auf korrosive Bestandteile (Z.B.
Chloride) geprüft werden.

14.3,9 Pumpen

Die unter 4.3.8 aufgeführten Hinweise gelten sinngemäss
und soweit anwendbar auch für Pump~n.
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4,t4 AUFHÄNGUNGEN UND UNTERSTOTZUNGEN

Bei der Auslegung oder‘ ‚Wähl; der Halterungen und Unter
stützungen inklusive deren Verbindungen mit den Gebäude—
strukturen ist den spezifizierten Charakteristiken des
Systems resp. der Komponenten wie Betriebstemperaturen,
Medien, seismische Beanspruchungen usw. Rechnung zu tra
gen.

Wegen der Vielseitigkeit dieser Strukturen k~innen die
folgenden Hinweise und Vorschriften keinen Anspruch da
rauf erheben alle auftretenden Fragen umfassend zu re
geln.

Lj.14.1 Auslegung, Anordnung, Bemessung

4.14,1.1 Die Aufhängungen und Abstützungen sind so zu bemessen, dass
sie ~11~g__ rgg_~~grygbygg während der Prü
fung, im Betrieb sowie bei den spezifizierten Stör— und
Notfällen standhalten.

4,~4.1,2 Bei der 8y~~gugg der Aufh~ngungen undunterstatzungen sind
die gl~ichen Belastungen in Betracht zu ziehen wie bei der
Auslegung der Rohrleitungen oder Komponente. Es ist dabei
jedoch zu beachten, dass für die Aufhängungen und Abstützun—
gen die Prioritäten anders liegen und folgende spezifischen
Belastungen im Vordergrund stehen:

a) Gewichtskrä±te von Rohrleitungen,/Armaturen, Isolation und
Betriebsmedium.

b) Gewichtskraft der by~rg~tgt~~ rUfflQsgket, falls
diese schwerer ist als das Betriebsmedium.

c) Zusätzliche Belastungen, die w_~gg~~g~wirken.

d) Die Beanspruchungen durch Zusatzkräfte und Momente infol
ge~

e) Rekationdkräfte (hydraulische kräfte) infolge von Aus-~
strömvorgängen (z.B. Deffnen oder Schliessen von Sicher—
heits- oder Entlastungsventilen).

f) Wind— und Schneebelastungen auf den Leitungen im Freien.

g) Die seismischen Belastungen.

4.4.1.3 Die~
sollten so ausgelegt werden, dass die in ihnen duroh die
spezifizierte Belastung hervorgerufene Beanspruchung....diö3O~.
~
bei Betriebstemperatur nicht überschreitet. ‘‚-......
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Ausgenommen von dieser Forderung sind folgende Fälle:

aJ eine 20 %—ige Ueberschreitung der zulässigen Spannung
ist kurzzeitig bei Leitungen erlaubt, die nicht für
Flüssigkeitsfüllung angelegt sind.

b) eine Spannung bis zu 80 % der Streckgrenze wird für die
Dauer der Druck~roba bei Raumtemperatur zugelassen.

4.14,1,Lf Bei der Anordnung der Heiterungen ist im weiteren zu be
achten, dass

a) an keiner Stelle der Rohrleitung oder deren Halterung
unzulässige Spannungen entstehen

b) keine unzulässigen Reaktionskräfte und —Momente an
anderen Komponenten auftreten

cJ keine Neigungen entstehen, welche den Ablauf des Mediurn~
resp. das Entlüften verhindern

4~4,1,5*Rohrleitungen sollen bezüglich ihrer Bewegungsfreiheit so
ausgelegt und geführt werden, dass die Fix9unkte wenn möglich
nur Zug— oder Druckkräfte aufnehmen.

und -Aufhängungen sollen nicht
an Armaturen, P~Jmpen,NFlanschen etc. angebracht werden,
ausgenommen, die betreffende Komponente wird als Fixpunkt
~ ausgebildet.

LLLJ,1,7*Rohrleitungen, die infolge ~

ß~1~ Bewegungen ausführen, sind wie folgt aufzuhängen bzw.
abzustützen:

a) durch “ eb1eF-1~nger“, falls die vertikale RohrbewegL
unter 6 mm liegt

b) durch » riabj Feder—J-1~nger“, falls die vertikale Be
wegung 20 mm nicht überschreitet und falls keine Gefahr
besteht, dass die Belastungen auf die Anschlussstellen
übertragen werden.

c) durch~ falls mit vertikalen Bewegungen
mit mehr als 20 mm gerechnet werden muss und die Bela~
stungen auf keine Fall auf die benachbarten Anschluss
stellen übertragen werden dürfen. -

Konstant—Hänger sollten so ausgelegt werden, dass zur
tatsächlichen Bewegung noch ein Sicherheitsabstand von
mindestens 15 mm besteht.


